
 

Anlage zur PM vom 23.08.2018 
Im aktuellen Entwurf des Luftreinhalteplans für Stuttgart enthaltende Maßnahmen 

 

M1 Ab dem 01.01.2019 gilt ein ganzjähriges Verkehrsverbot in der Umweltzone Stuttgart 

für alle Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren unterhalb der Abgasnorm Euro 5 / V. 

 

M2 Auf der B14 in Stuttgart zwischen dem „Wulle-Steg“ an der Willy-Brandt-Straße und 

der Kreuzung Am Neckartor wird ab Anfang 2019 eine Fahrspur stadtauswärts zu ei-

nem Sonderfahrstreifen für den Busverkehr umgewidmet. 

 

M3  Die SSB AG baut ihr Angebot im Bereich der Stadtbahnen (neue Linien, Taktung, 

Verlängerung der Traktion auf Doppelzüge) weiter aus: 

o Neueinrichtung der Stadtbahnlinie U16 Giebel – Fellbach (HVZ: 10-Min-Takt) 

(ab 2019) 

 

M4 Als Vorlaufbetrieb für den Ausbau der Haltestellen der Linie U1 für den 80-m-Zug-

Betrieb wird die SSB AG zusammen mit der Landeshauptstadt Stuttgart zwischen 

Stuttgart-Bad Cannstatt und der Innenstadt im Oktober 2018 eine zusätzliche 

Schnellbuslinie (Betriebszeit 06:00 – 20:30 Uhr) zur frühzeitigen Kapazitätserweite-

rung auf dieser hochbelasteten und bedeutsamen Nahverkehrsachse einrichten.  

 

M5  Die SSB AG wird im Dezember 2018 die erste stadtgebietsüberschreitende Schnell-

buslinie (Linie X2) in Betrieb nehmen. 

 

M6 Testweise Einführung einer Busspur in der Wagenburgstraße Anfang 2019 

 

M7 Das Land Baden-Württemberg unterstützt die SSB AG bei der Ersatzbeschaffung 

ihrer Busse im Stadtgebiet von Stuttgart, die nicht der Norm Euro VI entsprechen, 

sodass sukzessive unter ökologischen Gesichtspunkten die neueste und beste ver-

fügbare Abgasreinigungstechnik bzw. alternative Antriebstechnik eingesetzt werden 

kann. 

 

M8  Der Verband Region Stuttgart wird den Viertelstundentakt bei der S-Bahn Stuttgart 

stufenweise bis 2020 weiter ausbauen und damit das Angebot nochmals erheblich 

verdichten. 
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M9  Das Land Baden-Württemberg erhöht die Zahl der Zugverbindungen im Schienen-

personennahverkehr bis 2021 um 37 % von 415 Zügen auf 567 Zügen von / nach 

Stuttgart Hbf und richtet dabei drei neue Metropolexpresslinien ein. 

 

M10 Die Landeshauptstadt Stuttgart setzt ihr Radverkehrskonzept weiter um und baut 

das Radwegenetz auf den Hauptradrouten durch Stuttgart bis zum 01.01.2020 unter 

anderem auf den Hauptradrouten 2 (S-Ost nach Hedelfingen), 3 (S-Mitte nach De-

gerloch) und 10 (Vaihingen nach Sillenbuch) weiter aus. Parallel dazu folgen suk-

zessive weitere Ausbauten, wofür im Haushalt der Landeshauptstadt Stuttgart die 

entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt wurden. Darüber hinaus werden im 

Rahmen von Baumaßnahmen auch punktuelle Verbesserungen für den Radverkehr 

umgesetzt. 

 

M11 Die Fahrzeuge der Landeshauptstadt Stuttgart und diejenigen des Landesfuhrparks 

Baden-Württemberg werden soweit es sich um Fahrzeuge handelt, die überwiegend 

im Stadtgebiet Stuttgart eingesetzt werden bzw. ihren regelmäßigen Stellplatz dort 

haben, im Rahmen der Neubeschaffung soweit möglich auf Elektro-, hilfsweise Hyb-

rid-, hilfsweise Erdgasbetrieb umgestellt. 

 

M12 Die Landeshauptstadt Stuttgart wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 

km/h auf folgenden weiteren Steigungsstrecken im Stadtgebiet Stuttgart sukzessive 

ab dem 01.06.2018 auf 40 km/h reduzieren: 

o Rotebühl- / Rotenwaldstraße ab Schwabstraße bis Klugestraße 

o Tal- / Wagenburgstraße ab Wangener Straße bis Wagenburgtunnel 

o Landhausstraße ab Wangener Straße bis Talstraße 

o Gablenberger Hauptstraße ab Wagenburgstraße bis Neue Straße 

o Wolframstraße ab Nordbahnhofstraße bis Heilbronner Straße 

o Nordbahnhofstraße / Friedhofstraße ab Wolframstraße bis Heilbronner  

 Straße 

o Heilbronner Straße ab Arnulf-Klett-Platz bis Pragstraße 

o Neue Weinsteige / Obere Weinsteige bis Jahnstraße 

 


